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SBF Binnen – Wo gilt er?

GELTUNGSBEREICH

Der Sportbootführerschein Binnen gilt auf allen
Binnenschifffahrtsstraßen.Dazu zählen Flüsse, Kanäle und Seen,
die dem Binnenrecht unterliegen.

Der SBF See gilt dagegen ausschließlich auf
Seeschifffahrtsstraßen und in Küstengewässern.

Entscheidend ist nicht das Boot, sondern das Gewässer und die
Verkehrsordnung.



Antriebsarten im Binnenbereich

ANTRIEBSARTEN

Im Binnenbereich sind Motorboote, Segelboote mit Motor sowie
Elektromotoren relevant.

Eine Fahrerlaubnis ist erforderlich, sobald die Motorleistung 11,03
kW (15 PS) überschreitet.

Auch bei Segelbooten gilt: Ist eine Antriebsmaschine vorhanden
und überschreitet sie den Grenzwert, wird eine Fahrerlaubnis
benötigt – unabhängig davon, ob der Motor genutzt wird oder
nicht.
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Typen von Antriebsarten 

ANTRIEBSARTEN

Außenbordmotor 
Der Außenbordmotor erzeugt Schraubenstrom und drückt das
Fahrzeug damit aus der Richtung weg, in welche seine Schraube
zeigt.
Bevor der Außenbordmotor hochgekippt oder abgenommen wird,
sollte immer der Vergaser leergefahren werden, damit kein
Kraftstoff ausläuft.

Starre Antriebswelle
Die Starre Welle erzeugt in der Vorwärtsfahrt einen
Schraubenstrom in Längsrichtung des Bootes, d. h. das
Ruderblatt wird durch die Schraube direkt angeströmt.
Bei der Rückwärtsfahrt wird das Ruder nicht durch den
Schraubenstrom angeströmt. Die Ruderwirkung setzt deshalb
erst ein, wenn sich das Boot bewegt, weil dann das Ruder durch
die Strömung angeströmt wird, die durch die Fahrt durchs Wasser
entsteht.
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Typen Segelbooten

ANTRIEBSARTENBOOTSSCHULE SUNLIGHT

A: Kiel
B: Ruderblatt 
C: Großsegel 
D: Vorsegel 
E: Großschot
F: Großbaum
G: Achterstag
H: Vorstag
I: Mast
J: (Steuerbord-)Want

A: Schwert
B: Ruderblatt
C: Pinne
D: Schwertkasten
E: Traveller (oder "Laufkatze")

Jolle Segelyacht



Verkehrsordnung Binnen

VERKEHRSORDNUNG
IM BINNENBEREICH

Binnenschifffahrtsstraßenordnung

Auf Binnenschifffahrtsstraßen gilt die Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung (BinSchStrO). Sie
regelt unter anderem Vorfahrtsregeln, Lichterführung, Schallsignale und das Verhalten in
besonderen Verkehrssituationen.
Im Gegensatz dazu gelten auf See die KVR und die SeeSchStrO.

Erster Teil
Der erste Teil enthält allgemeine Bestimmungen zu Fahrzeugen, Schallzeichen, Sprechfunk,
Radar, Fahrregeln, etc.

Zweiter Teil
Der zweite Teil enthält die zusätzlichen Bestimmungen zu einzelnen Binnenschifffahrtsstraßen
(z.B. der Neckar, der Main, die Elbe, die Saar, verschiedene Kanäle, etc.)
Unter anderem sind im zweiten Teil der Binnenschifffahrtsstraßenordnung die geltenden
Höchstgeschwindigkeiten auf jeder Binnenschifffahrtsstraße aufgeführt.

Dritter Teil
Der dritte Teil enthält die Bestimmungen zu Umwelt, Gewässerschutz und Abfallbeseitigung.

Binnenschiffsregister
Das Binnenschiffsregister enthält eine Übersicht über alle deutschen Binnenschiffe, die eine
gewisse Größe überschreiten. Ab einer Wasserverdrängung von 10m3 (d. h. Verdrängung
von 10 Tonnen Wasser) muss ein Wassersportfahrzeug (z.B. ein Sportboot) in das
Binnenschiffsregister eingetragen werden.
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Grundbegriffe der Schifffahrt

GRUNDBEGRIFFE

„In Fahrt“ bedeutet: Das Fahrzeug ist weder festgemacht
noch vor Anker noch auf Grund.

Steuerbord/Backbord beziehen sich immer auf die
Fahrtrichtung: Steuerbord ist rechts, Backbord ist links.

Luv/Lee beschreiben die Windseite: Luv ist dem Wind
zugewandt, Lee ist vom Wind abgewandt.D
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Lichterführung im Binnenbereich

LICHTERFÜHRUNG

Die Lichterführung dient dazu, Art, Stellung und Bewegung eines Fahrzeugs zu erkennen.
Im Binnenbereich ist sie einfacher aufgebaut als auf See.

Unterschieden wird hauptsächlich zwischen Maschinenfahrzeugen, Segelfahrzeugen und
stillliegenden Fahrzeugen.
Für die Prüfung sind die Grundmuster entscheidend, nicht Sonderfälle.

Kleinfahrzeuge ohne Maschinenantrieb
Unter diese Kategorie fallen z. B. Ruderboote oder Segelboote, welche kleiner sind als 7 m.
Kleinfahrzeuge ohne Maschinenantrieb führen mindestens ein von allen Seiten sichtbares weißes
Licht.

Kleinfahrzeuge unter Segel
Entweder: Dreifarbenlaterne an der Mastspitze
Oder: Seitenlichter und Hecklicht (kein Toplicht)
Oder: Zweifarbenlaterne und Hecklicht (kein Toplicht)

Handlampe
Segelschiffe, die kürzer sind als 7 m, dürfen in der Nacht nur ein weißes Rundumlicht im Topp
fahren (siehe Kleinfahrzeuge ohne Maschinenantrieb).
Der Fahrzeugführer muss zusätzlich jederzeit eine Handlampe griffbereit haben.
Bei Annäherung an andere Fahrzeuge muss eine weiße Handlampe gezeigt werden.
Die Handlampe wird benutzt, um die eigenen Segel anzuleuchten, damit man für andere Schiffe
besser sichtbar ist.

Segelfahrzeuge unter Motor
Segelfahrzeuge unter Motor gelten als Maschinenfahrzeuge und müssen entsprechend die
Lichter von Maschinenfahrzeugen (d. h. ein weißes Rundumlicht im Topp in der Nacht, einen
schwarzen Kegel am Tag) führen.
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Sichtwinkel & Farben

Toplicht: weiß, 225°.
(Wenn ein Rundumlicht im Topp geführt wird, 

        hat dieses natürlich einen Winkel von 360°)
Hecklicht: weiß, 135°.
Seitenlicht Backbord: rot, 112,5°.
Seitenlicht Steuerbord: grün, 112,5°.

Kleinfahrzeuge unter Maschine

Entweder: Seitenlichter und ein Rundumlicht im Topp
Oder: Seitenlichter als Zweifarbenlaterne und ein Rundumlicht im Topp
Oder: Seitenlichter, Hecklicht und Toplicht

Beim Schleppen
Ein schleppendes Kleinfahrzeug unter Maschine führt die normalen Lichter eines
Kleinfahrzeugs mit Maschinenantrieb.
(Ein Kleinfahrzeug, das ein anderes Kleinfahrzeug schleppt, gilt nicht als Schleppverband.)
Das geschleppte (oder längsseits gekuppelte) Kleinfahrzeug führt ein weißes Rundumlicht.

Lichterführung im Binnenbereich
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Sichtzeichen
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Sichtzeichen
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Betonnung 

WASSERSTRASSE &
BETONNUNG 

Eine Wasserstraße ist ein festgelegter Verkehrsraum für die Schifffahrt.
Die Betonnung dient der sicheren Führung durch das Fahrwasser.
Im Binnenbereich ist die Betonnung klar strukturiert und gut erkennbar.

Begrenzungszeichen:

Hinderniszeichen:

Fahrrinnenspaltung:
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Fahrwasser:
Der Teil der Wasserstraße, welcher, den örtlichen Umständen nach, vom
durchgehenden Schiffsverkehr benutzt wird.

Fahrrinne:
Der Teil der Wasserstraße, in dem für den durchgehenden Schiffsverkehr
bestimmte Breiten und Tiefen vorgehalten bzw. angestrebt werden.

Grundberührungen
Wenn Sie innerhalb des Fahrwassers bzw. der Fahrrinne eine Grundberührung
haben, melden Sie dies im Dienste der Sicherheit der Schifffahrt unbedingt an die
Schifffahrtsverwaltung oder Wasserschutzpolizei mit genauer Angabe der
Hindernisstelle.

Fahrwasser und Fahrrinne

WASSERSTRASSE &
BETONNUNG 
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Zu Berg/Zu Tal
Auf Flüssen
Zu Berg: Richtung Quelle des Flusses
Zu Tal: Richtung Mündung des Flusses (d. h. Richtung Meer)

Auf Kanälen
Weil Kanäle keine Quelle haben, und nicht zwingend ins Meer münden, ist in Teil II
der Binnen-Schifffahrtsstraßen-Ordnung für alle Kanäle festgelegt, welche
Richtung die Bergfahrt ist.

Rechtes Ufer/Linkes Ufer
Die Ufer eines Flusses werden von der Quelle aus gesehen Richtung Mündung
als rechtes, resp. linkes Ufer bezeichnet.
Das heißt, wenn Sie flussabwärts fahren, befindet sich das rechte Flussufer auf
Ihrer Steuerbordseite, das linke Flussufer auf der Backbordseite.
Wenn Sie flussaufwärts fahren (d. h. Richtung Quelle) befindet sich das rechte
Flussufer auf Ihrer Backbordseite, das linke Flussufer auf Ihrer Steuerbordseite.

Wo ist Steuerbord/Backbord?

WASSERSTRASSE &
BETONNUNG 
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Schifffahrtszeichen
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Schifffahrtszeichen
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Schallsignale im Binnenbereich

SCHALLSIGNALE
BINNEN
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Funkellicht im Binnenbereich

FUNKELLICHTER

Einsatz von Funkellichtern im Binnenschiffverkehr
Ein weißes Funkellicht wird in der Binnenschifffahrt als Begegnungssignal zwischen
Großfahrzeugen eingesetzt.

Am häufigsten wird ein Funkellicht verwendet, um ein Begegnen zwischen zwei
Fahrzeugen (Nicht-Kleinfahrzeugen) Steuerbord an Steuerbord anzuzeigen
(Linksverkehr).

Zeigt ein Fahrzeug einem anderen Fahrzeug an seiner Steuerbordseite eine blaue
Tafel, soll das Kreuzen der Fahrzeuge (die "Begegnung") Steuerbord an Steuerbord
stattfinden. Das andere Fahrzeug bestätigt die Begegnung an Steuerbord, in dem es
selbst ein weißes Funkellicht mit blauer Tafel zeigt.

Es dient der Verständigung bei Begegnungen in engen oder unübersichtlichen
Bereichen.
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Signale Seenot:

Signale Manövrierunfähigkeit:

Seenot/Manövrierunfähigkeit
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Hochwassermarken
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           Hochwassermarke 1                                                    Hochwassermarke 2

Geschwindigkeitsbeschränkung und
Fahrverbot für Fahrzeuge ohne

Sprechfunk.

Soweit wie möglich in der
Fahrwassermitte bleiben

(damit bei hohem Wasserstand durch
Sog und Wellenschlag des Schiffes

kein Wasser über das Ufer tritt).

Einstellung der Schifffahrt.

Bestimmung der Wasserstände:

Hochwassermarken I und II am Flussufer
Die Wasserstände und Hochwassermarken werden im Informationsfunk, Rundfunk,
Fernsehen und Internet bekannt gegeben.
Vor Ort können Wasserstände und das Erreichen von Hochwassermarken durch den
Vergleich der Pegel mit den ausgewiesenen Hochwassermarken bestimmt werden.



Viel Erfolg!


